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§ 61 LFG
 LFG - Luftfahrtgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

Benützung von Zivilflugplätzen für Zwecke der Militärluftfahrt

§ 61.

1. (1)Die Mitbenützung von Zivilflugplätzen und ständigen Einrichtungen auf solchen für Zwecke der Militärluftfahrt

richtet sich nach der Zivilflugplatz-Betriebsordnung und den Zivilflugplatz-Benützungsbedingungen (§ 74).

2. (2)Der Bundesminister für Landesverteidigung darf auf Zivilflugplätzen ständige militärische Einrichtungen nur

dann errichten und betreiben, wenn Interessen der Landesverteidigung die geplante Maßnahme geboten

erscheinen lassen und wichtigere Interessen der Zivilluftfahrt nicht entgegenstehen. Die Frage, ob die geplante

Maßnahme zulässig ist, hat der Bundesminister für Landesverteidigung im Einvernehmen mit dem

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zu beurteilen.

3. (3)Die Regelung des Abs. 2 gilt sinngemäß für jede Umgestaltung von ständigen militärischen Einrichtungen auf

einem Zivilflugplatz und für jede Änderung ihres Betriebes, durch die der Zivilluftverkehr auf dem Zivilflugplatz

beeinträchtigt werden könnte.

4. (4)Die Rechte des Zivilflugplatzhalters, auf dessen Flugplatz die geplante Maßnahme getroffen werden soll,

werden durch die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 nicht berührt.
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